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Versorgungszusage in Konzernbetriebsvereinbarung –
Wirtschaftliche Lage des Konzerns

2 BAG-Entscheidung vom 09.05.2023: Bestand einer end-
gehaltsbezogenen Versorgungszusage nach Betriebsüber-
gang

3 BSG-Entscheidung vom 13.03.2023: Status eines Gesell-
schafter-Geschäftsführers – Gesellschafterliste für den
Umfang der Beteiligung an GmbH maßgeblich

4 BFH-Entscheidung vom 11.07.2023: Abzugsverbot für
Vorsorgeaufwendungen bei Bediensteten zwischenstaat-
licher Einrichtungen mit Wohnsitz und Beschäftigungsort
im Inland

5 BSG-Entscheidung vom 13.12.2022: Versicherungspflicht
von Gesellschafter-Geschäftsführern

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom 19.11.2020:
Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen-
bei steuerfreiem Arbeitslohn aus der Schweiz; Rechtswid-
rigkeit des Abzugsverbotes nach § 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 1
EstG

2 Kommentar „Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung“ 



Versorgungszusage keine abstrakte Regelung
enthält, die künftige Modifikationen zulässt
(BAG vom 09.05.2023 - 3 AZR 174/22 -,
BeckRS 2023, 17976).

3 BSG-Entscheidung vom 
13.03.2023: Status eines 
Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers – Gesellschafterliste für 
den Umfang der Beteiligung 
an GmbH maßgeblich

Bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer sind
der Umfang der Kapitalbeteiligung und das
Ausmaß des sich daraus für ihn ergebenden
Einflusses auf die Gesellschaft das wesentliche
Merkmal bei der Abgrenzung von abhängiger
Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit. Der
Umfang der Beteiligung an der GmbH bestimmt
sich dabei gemäß § 16 Abs. 1 GmbHG in der
seit 1.11.2008 geltenden Fassung des MoMiG
(nF) unabhängig von der materiell-rechtlichen
Beteiligung nach der Eintragung in der im Han-
delsregister aufgenommenen Gesellschafterli-
ste. Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht ist
diese Vorschrift wegen ihres auf Transparenz
und Rechtssicherheit ausgerichteten Zwecks
auch auf Gesellschafterlisten anzuwenden, die
aus der Zeit vor deren Inkrafttreten stammten
(BSG vom 13.03.2023 - B 12 R 4/21 R -,
BeckRS 2023, 6550).

4 BFH-Entscheidung vom 
11.07.2023: Abzugsverbot 
für Vorsorgeaufwendungen 
bei Bediensteten zwischen-
staatlicher Einrichtungen mit 
Wohnsitz und Beschäfti-
gungsort im Inland

Wenn ein Bediensteter einer zwischenstaatli-
chen Einrichtung, der seinen Wohnsitz und Be-
schäftigungsort im Inland hat, von der Einrich-
tung Arbeitslohn bezieht, der aufgrund einer
Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Organisation einkom-
mensteuerfrei ist, können die damit im unmit-
telbaren wirtschaftlichen Zusammenhang ste-
henden, an ein eigenes Sozialversicherungssy-
stem der Einrichtung gezahlten
Vorsorgeaufwendungen nicht als Sonderausga-
ben abgezogen werden (BFH vom 11.07.2023
- X R 17/22 -, BeckRS 2023, 26383).23/21 -,
BeckRS 2023, 17670).

5 BSG-Entscheidung vom 
13.12.2022: Versicherungs-
pflicht von Gesellschafter-
Geschäftsführern

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer ist nicht per
se kraft seiner Kapitalbeteiligung selbstständig
tätig, sondern muss, um nicht als abhängig be-
schäftigt angesehen zu werden, über seine Ge-
sellschafterstellung hinaus die Rechtsmacht be-
sitzen, durch Einflussnahme auf die Gesell-
schafterversammlung die Geschicke der
Gesellschaft bestimmen zu können. Die gesell-
schaftsrechtliche Rechtsmacht verliert nicht des-
halb an Bedeutung für die Statuszuordnung
eines Gesellschafter-Geschäftsführers, weil der
Betroffene wegen Altersrentenbezugs versiche-
rungsfrei ist.

In der Pflicht zur Tragung des Arbeitgeberanteils
liegt kein verfassungswidriger Eingriff in die all-
gemeine Handlungsfreiheit, die Berufsfreiheit
oder die Eigentumsgarantie; eine verfassungs-
widrige (Un-)Gleichbehandlung liegt nicht vor
(BSG vom 13.12.2022 - B 12 R 3/21 R -,
BeckRS 2022, 37895).

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom
19.11.2020: Sonderaus-
gabenabzug für Altersvorsor-
geaufwendungen bei steuer-
freiem Arbeitslohn aus der 
Schweiz; Rechtswidrigkeit 
des Abzugsverbotes nach 
§ 10 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EstG

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erör-
terungen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder sind zur Ermittlung der steuerlich be-
rücksichtigungsfähigen Vorsorgeaufwendungen
die vom Steuerpflichtigen geleisteten einheitli-
chen Sozialversicherungsbeiträge (Globalbei-
träge) staatenbezogen wie folgt aufzuteilen
(Angaben in Prozent des vom Arbeitnehmer ge-
leisteten Globalbeitrags).

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

Rechtsprechung

1 LAG Hamm - Entscheidung
vom 27.09.2023: Versor-
gungszusage in Konzern-
betriebsvereinbarung – 
Wirtschaftliche Lage des 
Konzerns

Nehmen die Parteien eines Arbeitsvertrags auf
eine mittlerweile abgelöste Versorgungsordnung
Bezug, ohne dass es tatsächliche Umstände gibt,
die für die Annahme sprechen, dass es dem Wil-
len der Vertragsparteien entspricht, eine betrieb-
liche Altersversorgung nach jener Versorgungs-
ordnung zu vereinbaren, kann nach dem Grund-
satz „falsa demonstratio non nocet“
angenommen werden, dass eine Versorgung
nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im
Unternehmen gültigen Versorgungsordnung ge-
wollt war.

Lässt nach den Bestimmungen einer Konzernbe-
triebsvereinbarung ein Arbeitgeberwechsel in-
nerhalb des Konzerns den Bestand einer Versor-
gungszusage unberührt, ist regelmäßig davon
auszugehen, dass Versorgungsschuldner der
letzte Vertragsarbeitgeber sein soll.

Bei einem verschlechternden Eingriff in eine auf
einer Konzernbetriebsvereinbarung beruhenden
Versorgungszusage ist dabei ungeachtet der Per-
son des Versorgungsschuldners regelmäßig die
wirtschaftliche Lage des Konzerns maßgeblich.

Ein außergewöhnlich hoher Rückstellungsbedarf
für künftige Versorgungsansprüche kann als
„sachlich-proportionaler Grund“ im Sinne des
dreistufigen Prüfungsschemas des BAG einen
verschlechternden Eingriff in eine auf einer Kon-
zernbetriebsvereinbarung beruhenden Versor-
gungszusage rechtfertigen (LAG Hamm vom
27.09.2023 - 4 Sa 163/22-, BeckRS 2023,
29646).

2 BAG-Entscheidung vom 
09.05.2023: Bestand einer 
endgehaltsbezogenen Versor-
gungszusage nach Betriebs-
übergang

Stellt die Zusage für eine betriebliche Altersver-
sorgung für deren Berechnung auf das zuletzt
bezogene Monatsbruttogehalt ab, so ist das
tatsächlich zuletzt bezogene Monatsbruttoge-
halt maßgeblich. Diese Bemessungsgrundlage
findet auch nach einem Betriebsübergang wei-
terhin Anwendung, sofern die ursprüngliche
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Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-

gung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

2 Standardkommentar zur 
betrieblichen Altersver-
sorgung – Gesamtdar-
stellung zu allen Bereichen 
der bAV
Uckermann

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
2. Auflage, erschienen im August 2022

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammen-
spiel von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und
Sozialversicherungsrecht it die Haftungsgefahr
ständig gewachsen. Hier gibt das Werk Orien-
tierung und Antwort auf alle Fragen.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, 
Betriebsräte.
Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater.

Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater; 
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt; 
Christian Braun, Rechtsanwalt; 
Dr. Dirk Classen, Rechtsanwalt; 
Frauke Classen, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; 
Detlef Lülsdorf, Rentenberater; 
Patrick Drees, Rentenberater; 
Takil, Hakan, Dipl.-Mathematiker;
Jan Stratmann, Dipl.-Mathematiker, Aktuar;
Christiane Grabinski, Dipl.-Mathematiker,
Aktuarin; 
Gudrun Wagner-Jung, Dipl. Finanzwirtin 
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Mit freundlicher Unterstützung:

Kenston Pension GmbH 
Im Zollhafen 18
50678 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, als
Rechts- und Spezialdienstleister, der sich ausschließlich auf die Themengebiete der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten konzentriert.

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH sind Herr Sebastian Uckermann und Herr Patrick Drees.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist gleichzeitig CO-CEO der KENSTON GRUPPE®, „Vor-
sitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.“ (BRBZ) sowie Autor zahlreicher
praktischer und wissenschaftlicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung. Darüber hinaus ist Herr Uckermann Heraus-
geber und Autor eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Drees, studierter Betriebswirt und gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist gleichzeitig ebenfalls CO-CEO
der KENSTON GRUPPE®, Mitglied im Kuratorium des BRBZ sowie Autor zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Fachpublikationen auf dem Ge-
biet der betrieblichen Altersversorgung. Darüber hinaus ist Herr Drees Autor eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-
Verlag.

Weitere Informationen zur Kenston Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de.

Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


